
Vorschlag für die Helvetia Kfz-Versicherung PremiumCar
Hinweise zum 
Vorschlag

Verm.-Nr. xxxxxx Sie werden betreut von:
Vorname, Name blau direkt GmbH
Straße, Haus-Nr. Kaninchenborn 31
PLZ, Ort 23560 Lübeck
Telefon, Mobil 045187201151
Telefax
E-Mail provider-bue@blaudirekt.de

Antragsteller Vorname, Name
Straße, Haus-Nr.
PLZ, Ort

Herr xxxxxxx xxxxx 
xx xxxxxxxxx xx 
D - xxxxxx xxxxxxxx

Zusatz-Daten Telefon
E-Mail
Geschäftssegment privat
Geboren am xx.xx.1966

Fahrzeughalter Fahrzeughalter ist der Antragsteller

SFR-Berechtigter ist der Antragsteller

Berechtigte Fahrer Versicherungsnehmer + 1 weiterer 
Fahrer
Vorname, Name Fahrer 1
Geburtsdatum
Vorname, Name Fahrer 2
Geburtsdatum

Herr xxxxxx xxxxx 
xx.xx.1966
Frau xxxxxxx xxxxx 
xx.xx.1969

Vertragsdauer

Laufzeit Beginn xx.xx.2024, 00:00 Uhr Ablauf xx.xx.2025, 00:00 Uhr

Fahrzeug

Kennzeichen Amtliches Kennzeichen xx-xx xxxxx

Fahrzeugdaten Fahrzeugart PremiumCar
Wagniskennziffer 112500
Fahrzeughersteller Ferrari
Fahrzeugtyp Purosangue
Fahrzeug-Ident.-Nr.
Leistung
Erstzulassung
Zulassung auf Kunde
Neuwert (brutto)
Kaufpreis (brutto)

725 PS / 533 kW 
xx.xx.2023 
xx.xx.2024 
598.900,00 Euro 
598.900,00 Euro

Tarifmerkmale

Schutzvariante Premiumschutz

Weitere Merkmale Jährliche Fahrleistung 10.000 km
Kilometerstand bei 
Antragserstellung
Nächtlicher Stellplatz Einzelgarage
Fahrerkreis Versicherungsnehmer + 1 weiterer Fahrer
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Geburtsdatum des Antragsstellers
Anzahl Vorschäden

xx.xx.1966
0 in KH, 0 in VK, 0 in TK

Fahrgebiet
Weitere Fahrzeuge vorhanden Ja
Rennstreckenausschluss Ja

Kfz-Haftpflichtversicherung

Versicherungs- 
umfang

100 Mio. Euro pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden 
(bei Personenschäden max. 15 Mio. Euro je geschädigte Person) inkl. 
Umweltschadenversicherung und Ausland-Schadenschutz-Versicherung.

Prämie gemäß Zahlungsweise: 610,00 Euro

Vollkaskoversicherung

Versicherungs- 
umfang

Vollkaskoversicherung mit 10.000 Euro Selbstbehalt, inkl. 
Teilkaskoversicherung mit 10.000 Euro Selbstbehalt.

inkl. GAP-Deckung

Prämie gemäß Zahlungsweise: 6.580,00 Euro

Prämie bei jährlicher Zahlungsweise inkl. 19 % Versicherungsteuer 7.190,00 Euro

Vorläufige Deckung

Für das angegebene Fahrzeug besteht ab sofort vorläufiger Versicherungsschutz im Rahmen des oben 
genannten Versicherungsumfangs. Für eine beantragte Kasko-, Unfall- und Schutzbriefversicherung besteht die 
vorläufige Deckung nur für einen Zeitraum von maximal 4 Wochen (ab Erhalt dieses Vorschlags).

Hinweis zur Tarifierungsanfrage

Fahrzeug wird voraussichtlich erst in 02.2025 auf VN zugelassen.

Hinweis an den Vermittler

Vertragsgrundlagen

Diesem Vorschlag liegen folgende Kundendokumente zugrunde:
- Versicherungsinformation nach der Informationspflichtenverordnung
- Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der

vorvertraglichen Anzeigepflicht

InfK-xxxx 
P19SHUK-xxxx

- Datenschutzinformation zur Verwendung Ihrer Daten DSI-HV-xxxx
- Datenschutzhinweise nach dem Code of Conduct (CoC) CoC-HV-xxxx
- Informationsblatt zu Versicherungsprodukten (IPID)
- Allgemeine Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB) K-AKB-xxxx
- Besondere Bedingungen für die Helvetia PremiumCars K-PC-xxxx

Bei der Vorschlagserstellung haben wir die vorgenannten Schadenfreiheitsklassen zu Grunde gelegt. Selbstver-
ständlich berücksichtigen wir den tatsächlichen Schadenverlauf Ihres Vertrages. Die Einstufung gilt vorbehaltlich der 
endgültigen Bestätigung durch den Vorversicherer und wird ausschließlich nach den AKB der Helvetia Versicherun-
gen festgelegt. Aus diesem Grund berücksichtigen wir keine Sondereinstufung des Vorversicherers.

Für die Dokumentierung sind die Tarifmerkmale am Tag des Versicherungsbeginns maßgebend. Weichen die Tarif-
merkmale zu diesem Zeitpunkt von den Daten im Vorschlag ab, kann sich eine andere Prämie ergeben.

Seite 2 von 205.12.2024, 10:05:45 1 HelvetiaNet          Angebotsnummer xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG • Direktion für Deutschland • Berliner Str. 56-58 • 60311 Frankfurt a.M. 
Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht • Hauptsitz: St. Gallen/Schweiz • Hauptbevollmächtigter: Dipl.-Kfm. Volker Steck
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale • IBAN DE18 5005 0000 0025 1920 30 • BIC HELADEFFXXX
Registergericht Frankfurt a.M. HRB 39268 • USt-IdNr. DE 114106960 • VSt-Nr. 807/V90807001788 • FeuerschSt-Nr. 837/F91837000396



Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG • Direktion für Deutschland • Berliner Str. 56-58 • 60311 Frankfurt a.M. 
Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht • Hauptsitz: St. Gallen/Schweiz • Hauptbevollmächtigter: Dipl.-Kfm. Volker Steck 
Registergericht Frankfurt a.M. HRB 39268 • USt-IdNr. DE 114106960 • VSt-Nr. 807/V90807001788• FeuerschSt-Nr. 837/F91837000396 

K-PC-2411, Stand 01.11.2024 Seite 1 von 1 

Besondere Bedingungen für die Helvetia PremiumCar 
Stand: 01.11.2024 
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________________________________________________________________________________________________________________ 

1 Geltungsbereich 
Diese Besonderen Bedingungen gelten zusätzlich zu den 
Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB) 
für alle Fahrzeuge, die nach dem Tarif für Helvetia Premi-
umCar abgeschlossen wurden. 
Für Helvetia PremiumCar gilt der Premiumschutz. 

2 Schadenfreiheitsrabatt-System und sonstige Tarif-
merkmale 
Der Schadenfreiheitsrabatt wirkt sich nicht auf die Prämien-
höhe von Helvetia PremiumCar aus.  
Trotzdem werden die Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) 
geführt. Es gilt Anhang 1 Ziffer 1.1 AKB mit der Besonder-
heit, dass der Prämiensatz bei allen SF-Klassen 100 Pro-
zent beträgt. Rückstufungen im Schadenfall erfolgen nach 
Anhang 1 Ziffer 1.2 AKB, ohne dass sie Auswirkungen auf 
die Prämienhöhe haben.  
Ist für den Vertrag keine anwendbare SF-Klasse vorhanden, 
so erfolgt die Ersteinstufung nach Ziffer I.2.1 AKB in SF-
Klasse 0. Ziffer I.3.4 findet Anwendung, Ziffer I.2.2 dagegen 
nicht.  
Anhang 2 - 4 AKB gelten nicht für Helvetia PremiumCar. 

3 Höchstentschädigung 
Die Höchstentschädigung ist abweichend von den AKB auf 
den Preis beschränkt, den Sie beim Kauf des versicherten 
Fahrzeugs tatsächlich aufgewendet haben.  

4 Rennstrecken 
In der Kaskoversicherung besteht kein Versicherungsschutz 
für Fahrten auf Rennstrecken, auch nicht bei Fahrsicher-
heitstrainings. 

5 Namentlich benannte Fahrer 
Wird das versicherte Fahrzeug von anderen als den nament-
lich benannten Personen gebraucht, haben Sie im Kasko-
schadenfall einen zusätzlichen Selbstbehalt von 10.000 Eu-

ro zu tragen (zusätzlich zum vertraglich vereinbarten Selbst-
behalt). 
Die Verpflichtung zur Leistung bleibt jedoch in voller Höhe 
bestehen, wenn 
a) ein unberechtigter Täter (der Dieb, Unterschlagungs-

täter) das Fahrzeug gebraucht;
b) das Fahrzeug anlässlich eines Werkstattaufenthalts vom

Werkstattpersonal auf dem Werkstattgelände bewegt
werden muss oder zu Überprüfungszwecken Probe ge-
fahren wird;

c) ein anderer als die berechtigten Fahrer das Fahrzeug
gebraucht, um es vor Beschädigungen oder Verlust zu
schützen (Rettungsmaßnahmen).

6 Saisonkennzeichen 
Abweichend von Ziffer H.2.4 AKB wird die Prämie nicht nur 
für die Dauer der Saison tageweise berechnet. Stattdessen 
wird ein pauschaler Abschlag auf die Jahresprämie berück-
sichtigt.  

7 Regelungen in den AKB 
Für Fahrzeuge, die nach dem Tarif für Helvetia PremiumCar 
abgeschlossen sind, gilt Ziffer A.9 AKB nicht.  
Abweichend von Ziffer A.2.6.2 AKB gilt die Neupreisent-
schädigung innerhalb der ersten 24 Monate nach Erstzulas-
sung bei Totalschaden oder Zerstörung und innerhalb der 
ersten 12 Monate nach Erstzulassung bei Verlust durch 
Entwendung.  
Abweichend von Ziffer A.2.6.4 AKB gilt die Kaufpreisent-
schädigung innerhalb der ersten 24 Monate nach Erstzulas-
sung bei Totalschaden oder Zerstörung und innerhalb der 
ersten 12 Monate nach Erstzulassung bei Verlust durch 
Entwendung. 
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